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ae Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz 
Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) vom 
27.04.2020/18.05.2020 
Statische Angaben zu Anfragen nach dem VIG über die Plattform 
www.fragdenstaat.de/TopfSecret 

Sie haben am 27.04.2020 über die online-Plattform fragdenstaat.de eine 
Auflistung aller Anfragen nach dem VIG mit Eingang seit 01.01.2019 bei mir als 
zuständiger Behörde angefragt. Die Auskunft sollte enthalten: 

1. Eingangsdatum 
2. Datum der Auskunftserteiung bzw. 
3. Datum der Ablehnung 
4. Art der Informationsgewährung (E-Mail, postalisch, telefonisch, 

5 Akteneinsicht) 

Mit nachgehender E-Mail vom 18.05.2020 haben Sie mitgeteilt, dass Ihnen 
aufgefallen sei, dass Ihre Anfrage eventuell einen größeren Aufwand bereiten 
könnte. Daher haben Sie Ihre Anfrage abgewandelt und baten nunmehr um 
Übersendung hier vorhandener Statistiken zu Anfragen nach dem VIG seit dem 
01.01.2019. Sie erhofften sich darüber Auskünfte, über die Menge der hier 

eingeangenen entsprechenden Anfragen, deren Bearbeitungsstand und die Art der 
Informationsgewährung (E-Mail, postalisch, telefonisch, Akteneinsicht). 

Hierzu teile ich Ihnen nunmehr mit, dass mit Stand zum 18.11.2020 insgesamt 
404 Anträge seit dem 01.01.2019 über die Plattform 
www.fragdenstaat.de/TopfSecret und eine weitere ‘Anfrage außerhalb der 
Internetplattform gestellt wurden. 
Hiervon sind 

- 65 Verfahren abgeschlossen (Auskunftserteilung) 
- 114 Verfahren eingestellt (keine weitere Mitwirkung der anfragenden 

Personen) bzw. von den anfragenden Personen zurückgezogen worden 

- 99 Verfahren befinden sich noch in den unterschiedlichsten Stadien der 

Bearbeitung



zn 

- 124 Anfragen sind eingegangen aber noch nicht bearbeitet und 
- in 3 Verfahren ist eine Klage vor dem Verwaltungsgericht anhängig. 

Der Erstkontakt mit Anfragenden erfolgt über die Internetplattform. Die konkrete 

Bescheidung des Antrags mit Auskunftserteilung erfolgt ausschließlich schriftlich 
auf dem Postweg. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 


